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Berlin, den 30. Juni 2003

DGB-Stellungnahme zum Verordnungsentwurf zur Novellierung der Gefahrstoffverordnung in der Fassung vom 9. Mai 2003 

TEIL I: GRUNDSÄTZLICHES
Im Begleitbrief zum Verordnungsentwurf heißt es, die Novellierung der Gefahrstoffverordnung sei zur rechtsformalen Umsetzung der EG-Gefahrstoff-Richtlinie 98/24, der geänderten EG-Richtlinien zu Karzinogenen und Mutagenen sowie zu Asbest und zur Ratifizierung der Übereinkommen Nr. 139, 170 und 184 der Internationalen Arbeitsorganisation unumgänglich.

Mit der Novellierung der Gefahrstoffverordnung erfolgt im wesentlichen eine 1:1 Umsetzung der eingangs genannten Vorschriften. Als Begründung für dieses Vorgehen werden kontroverse fachliche Positionen und Stellungnahmen der im Vorfeld zur Novellierung geführten Diskussion der Betroffenen angegeben. Ohne jegliche inhaltliche Begründung wird damit die durch zu führende Integration der EU-Richtlinien in nationales Recht zum Anlass genommen, die bestehende Gefahrstoffverordnung vollständig zu verwerfen und die neue Verordnung auf eine bloße Wiedergabe von allgemein gehaltenen EU-Bestimmungen zu reduzieren, die bekanntlich nur Minimalvorgaben beinhalten. 

Dem wieder einzurichtenden Ausschuss für Gefahrstoffe soll daher die Aufgabe zukommen, die Minimalvorschriften der Gefahrstoffverordnung in praxisgerechte Regeln umzusetzen. Wir befürchten, dass die in der Vergangenheit entwickelten, konsensual abgestimmten, konkreten Technischen Regeln zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gefahrstoffen, die nun zur Disposition stehen und nun neu auszuhandeln sind, im Schutzniveau absinken. Bei Minimalvorschriften besteht die Gefahr, dass sich die Betriebe beim Arbeits- und Gesundheitsschutz einseitig am ökonomisch vertretbaren orientieren. 

Mit der Gefahrstoffverordnung von 1986 ist es letztlich nicht gelungen, Belastungen durch besonders gefährliche Arbeitsstoffe nachhaltig zu verringern, geschweige denn, sie vollständig zu beseitigen. Daher stand die dreijährige, konstruktiv geführte Fachdiskussion unter der Prämisse, bei der erforderlichen Integration der Vorschriften der EU-Richtlinien die erkannten Schwächen der noch gültigen Gefahrstoffverordnung zu beheben, eine bessere betriebliche Handhabbarkeit, insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe, herbeizuführen ohne dabei das vorhandene Schutzniveau in Frage zu stellen. Ausdruck dieses gemeinsamen Verständnisses waren die im Verlauf der Fachdiskussion vorgelegten „Arbeitsentwürfe“. Wir sind daher der Meinung, an dieser Fachdiskussion wieder angeknüpft werden sollte, um die noch kontroversen Detailfragen einer sachgerechten Lösung zuzuführen.

Noch immer sind Tag für Tag Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern krebserzeugenden, erbgutverändernden, fruchtbarkeitsschädigenden, giftigen, haut- oder atemwegssensibilisierenden Stoffen unmittelbar ausgesetzt. Seit langem fehlen Anstrengungen bei der Substitution besonders gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe. Die Wirkungslosigkeit des Minimierungsgebotes für krebserzeugende Stoffe spiegelt sich darin wider, dass zum einen bestehende TRK-Werte über 15 und mehr Jahre auf einem zu hohen Niveau belassen werden und zum anderen die Ableitung zusätzlicher TRK-Werte für Stoffe, die neu als krebserzeugend bewertet worden sind, über viele Jahre verzögert wird. Das Minimierungsgebot ist nie ernsthaft in Angriff genommen worden. Auch die Beschränkung der genannten Stoffe auf geschlossene Systeme ist längst nicht in dem Umfang erfolgt, wie dies beim heutigen Stand der Technik möglich wäre. 

Mit der Novellierung der Gefahrstoffverordnung wird die Chance vertan, die bestehenden Defizite im Gefahrstoffschutz zu beseitigen. Im Gegenteil, dass Schutzniveau wird abgesenkt.

In einer solchen Situation wäre eine Verbesserung des Gefahrstoffschutzes durch die Fokussierung auf die Defizite erforderlich, durch eindeutige, nachvollziehbare Regelungen und durch die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Betrieben mittels gezielter Hilfestellungen.

Stattdessen wird mit dem Referentenentwurf die längst als Irrweg erkannte Ausrichtung an – immer weiter zurückgehenden – großindustriellen Strukturen zementiert. Bloße Rahmenvorgaben mögen für Arbeitsschutzabteilungen von Industriebetrieben angemessen sein, für die einzelnen Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte bringen sie hingegen erhebliche Mehrbelastungen mit sich, und Unternehmer von Kleinbetrieben mit externer sicherheitstechnischer Betreuung werden schlicht überfordert sein. Auch dort, wo es im Arbeitsschutz Betriebs- und Personalräte gibt, sind permanente Konflikte über die konkrete Ausgestaltung der Rahmenvorgaben geradezu vorprogrammiert. In der Mehrzahl der Betriebe aber wird der Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet. Ein immer rascheres Verschwinden vorhandener Strukturen und Standards wird die Folge sein. Auch engagierte Unternehmen werden große Mühe haben, dem Konkurrenzdruck standzuhalten und ihr Arbeitsschutzniveau aufrechtzuerhalten – von einer Verbesserung ganz zu schweigen. 

Dass „das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ eines der höchsten Rechtsgüter in diesem Lande ist, scheint im Gefahrstoffbereich vergessen. 

Damit die Versäumnisse der Vergangenheit systematisch behoben werden können, fordern wir, dass mit der neuen Gefahrstoffverordnung

· Transparenz über die Risiken hergestellt wird, die den belasteten Beschäftigten zugemutet werden. Dazu sind die mit technischen Grenzwerten verknüpften Risiken zu quantifizieren und zu veröffentlichen;

· das Minimierungsgebot umgesetzt wird, also Belastungen systematisch abgesenkt werden. Dazu sind Belastungen systematisch zu erfassen, Belastungsschwerpunkte zu identifizieren sowie betriebliche Konzepte zur Belastungsminderung mit Unterstützung der gesetzlichen Unfallversicherung und den Aufsichtsbehörden umzusetzen;

· das Schutzniveau kontinuierlich und zeitnah an den sich weiterentwickelnden Stand der Technik angepasst wird. Dazu ist es erforderlich regelmäßig zu prüfen, ob die Weiterentwicklung der Technik neue Substitutionsmöglichkeiten eröffnet, effektivere Schutzmaßnahmen zulässt oder eine Absenkung technischer Grenzwerte erlaubt;
TEIL II: ZU DEN EINZELNEN PARAGRAPHEN
Nach dem neuen Entwurf wird der bisherige § 1 ersatzlos entfallen. Damit scheint dem in § 1 enthaltenen Grundsatz "den Menschen vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren und die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen, insbesondere sie erkennbar zu machen, sie abzuwenden und ihrer Entstehung vorzubeugen" kein herausragender Stellenwert mehr zuzukommen. Insbesondere das Erkennbarmachen von arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren und damit die gewünschte Transparenz herzustellen, wie es mit einem neuen Grenzwertkonzept hätte geschaffen werden können, wird in der Verordnung vermisst. Das neue Grenzwertkonzept, dass mit Fachleuten des Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) bereits erarbeitet und diskutiert wurde, hätte die Möglichkeit für einen differenzierten Umgang mit Krebsrisiken eröffnet, der diesem Grundsatz entsprochen hätte.

Die Bundesrepublik Deutschland, als einer der wichtigsten Chemiestandorte, hätte hier die Möglichkeit gehabt eine Vorbildrolle innerhalb von Europa einzunehmen. Stattdessen werden bestehende Schutzvorschriften an vielen Stellen ausgehöhlt oder vollständig beseitigt.

Zu § 3 Begriffsbestimmungen

In § 3 Abs. 3 findet sich die Legaldefinition für einen „Arbeitsplatzgrenzwert“.

Das gegenwärtige Grenzwert-Konzept mit seiner Differenzierung in gesundheitlich begründete Werte (MAK-Werte) und technisch begründete Werte wird zur Disposition gestellt. Die Festlegung eines Grenzwert-Konzepts erfolgt in der Verordnung nicht, sondern soll dem neuen AGS  überlassen werden. Damit besteht wieder die Gefahr, dass am Ende ein Grenzwert-Konzept entsteht, das nur eine Art von Grenzwert kennt, in dem also die unterschiedliche gesundheitsschützende Güte auf verschiedene Weise abgeleiteter Grenzwerte verwischt wird. 

§ 3 Abs. 3 definiert den Begriff der "Tätigkeit" im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Dieser Absatz sollte ergänzt werden: "Zu den Tätigkeiten zählen auch Bedien-, Überwachungs-, Wartungs-, Probenahmetätigkeiten sowie Arbeitsverfahren mit Gefahrstoffen." Dieser Einschub dient der Klarheit und Rechtssicherheit. Damit wird verdeutlicht, dass die Verrichtung dieser Aufgaben zu den Tätigkeiten im Sinne der Rahmenrichtlinie und dem Arbeitsschutzgesetz gehören und damit auch für diese Tätigkeiten eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen ist. 

Die Definition des Standes der Technik ist in der novellierten Fassung der Gefahrstoffverordnung nicht mehr aufgenommen. Nach der Rahmenrichtlinie sowie nach dem Arbeitschutzgesetz hat der Arbeitgeber bei der Umsetzung von Maßnahmen des Arbeitsschutzu.a. den Stand der Technik zu berücksichtigen. Daher sollte, auch wenn die EU- Richtlinien und auch das nationale Arbeitsschutzrecht an anderer Stelle keine Definition vornimmt, die Begriffsbestimmung aus der noch geltenden Fassung übernommen werden.

Zu § 6 Sicherheitsdatenblatt

Der DGB begrüßt, dass auch in der neuen Verordnung die Erfordernis der „Sachkunde“ für die Erstellung des Sicherheitsdatenblattes übernommen wurde.

Die vorgesehene Sachkunde für diejenigen, die Sicherheitsdatenblätter erstellen, ist ein erster Schritt, die Inhalte dieser wichtigsten Information für die Betriebe zu verbessern und damit die Datenlage zu den Stoffen zu verdeutlichen. Weitere festgeschriebene Pflichten für Hersteller und Inverkehrbringer sind notwendig. Dies ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll, damit Hersteller und Inverkehrbringer nicht doppelgleisig Daten ermitteln und weitergeben.

Zu § 7 Ermittlung und Beurteilung der Gefährdung

Gemessen an der zentralen Bedeutung der Gefährdungsbeurteilung wird ihr in der neuen Fassung nur ein kleiner Raum zugebilligt. Die Formulierungen sind wenig konkret. Die weiten Auslegungsmöglichkeiten lassen insbesondere Klein- und Mittelbetriebe bei der Gefährdungsbeurteilung allein. 

Der zentralen Bedeutung der Gefährdungsbeurteilung angemessen, muss gewährleistet sein, dass die Gefährdungsbeurteilung nur von fachkundigen Personen durchgeführt wird. Es ist jedoch nicht selbstverständlich, dass der Arbeitgeber über diese Fachkunde verfügt, daher muss auch ein Hinweis erfolgen, dass er auf fachkundigen Rat zurückgreifen muss. 

Wir schlagen daher vor, in § 7 im ersten Absatz nach Satz 1 folgenden Hinweis aufzunehmen.

"Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden, die ihre Fachkenntnisse durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung aktualisiert haben. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechende Kenntnisse, so hat er sich bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung fachkundig beraten zu lassen."

Es entspricht den EU-Richtlinien und dem Arbeitsschutzgesetz, dass die Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmervertreter bei der Gefährdungsbeurteilung zu beteiligen sind. Sowohl die EU-Rahmenrichtlinie ( Artikel 11) und die Richtlinie 98/24 (Artikel 11) beschreiben verschiedene Beteiligungs- und Anhörungsmöglichkeiten. Daher sollte dieser Hinweis auf die Beteilung der internen Experten auch bei der Umsetzung der Richtlinie ins nationale Recht beachtet und ein entsprechender Hinweis in die Verordnung aufgenommen werden. In der Biostoffverordnung ist eine klare und eindeutige Aussage getroffen worden, die sich in der betrieblichen Praxis auch bewährt hat. Eine entsprechende Formulierung muss die neue Gefahrstoffverordnung enthalten. Dies gilt um so mehr, da bereits durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auf die Beteiligungsrechte der Betriebsräte hingewiesen wurde. Durch diese Rechtsklarheit, ließen sich auch unnötige Rechtsstreitigkeiten vermeiden. Diese Serviceleistung sollte die Gefahrstoffverordnung - nicht nur für Kleinbetriebe - bieten. 

Zur Rechtsklarheit sollte auch auf die Beteilung der Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit hingewiesen werden. Die rechtzeitige Einbeziehung dieser Fachleute erhöht nicht nur die Qualität der Gefährdungsbeurteilung, sondern wird sich qualitätssteigernd auf die Planung der Schutzmaßnahmen auswirken. Durch das vorhandene Fachwissen lassen sich die Vorschriften betriebsnah auslegen und können damit nicht nur zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutz beitragen, sondern wirken sich auch kostensenkend für die Betrieb aus.

Wir schlagen vor einen weiteren Absatz (7) einzufügen:

"Der Arbeitgeber hat den Betriebs- oder Personalrat, den Betriebsarzt oder den Arzt nach § 13 Abs. 4 sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Erarbeitung und Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung zu beteiligen. Diesen sind die dazu erforderlichen Informationen unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Auf deren Wunsch ist insbesondere beim Vorliegen von Erkenntnissen aufgrund der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz oder aufgrund der Mitwirkung nach dem Betriebsverfassungsgesetz die Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen."

Ein Instrument zur Steigerung der Qualität des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist die Pflicht zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung. Die Dokumentation bietet die Grundlage darfür, dass Maßnahmen des Arbeitschutzes auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen, da die Ausgangssituation beschrieben wird. Gemäß den Vorgaben des EU-Rechts ist auch von einer generellen Dokumentationspflicht auszugehen. Daher begrüßen die Gewerkschaften die Regelung in Absatz 2, die vorsieht, dass der Arbeitgeber auch die Gründe zu dokumentieren hat, die ihn von einer detaillierte Gefährdungsbeurteilung absehen lassen. 

Die Regelung in Absatz 5 übernimmt den Wortlaut der EU-Richtlinie. Diese Regelung bedarf jedoch der Auslegung, da der Begriff „neue Tätigkeit“ nicht eindeutig definiert ist. Diese Auslegung ist anhand der maßgeblichen Gesetze vorzunehmen. Gemäß den Zielvorgaben des Arbeitschutzgesetzes ist der Arbeitgeber verpflichtet die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutz zu sichern und zu verbessern. Nach den Erfordernissen des § 1 Chemikaliengesetz sind die Menschen vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen zu schützen, insbesondere Einwirkungen erkennbar zu machen, sie abzuwenden und ihrem Entstehen vorzubeugen. Unter Einbeziehung dieser Grundsätze ist Absatz 5 so auszulegen, dass eine Tätigkeit nur dann aufgenommen werden darf, wenn eine Gefährdungsbeurteilung für den Arbeitsplatz vorliegt. Nur durch eine ordnungsgemäße Gefährdungsbeurteilung können wirksame Schutzmaßnahmen getroffen und damit die o.g. Schutzziele erreicht werden. Ohne eine Gefährdungsbeurteilung können Beschäftigte unerkannten Risiken und höheren Gefährdungen ausgesetzt sein. Diese Beschäftigen, die bereits an ihrem Arbeitsplatz mit Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen tätig sind, würden im Vergleich zu den Beschäftigten, die eine neue Tätigkeit aufnehmen, ungleich behandelt und schlechter gestellt. Eine Ungleichbehandlung ist aber nicht gerechtfertigt; die Schutzziele gelten für alle Beschäftigen gleichermaßen. Auch hat der Arbeitgeber eine allgemeine Schutzpflicht gegenüber allen seinen Beschäftigten zu erfüllen. Daher ist zur Klarstellung und zur Verhinderung eines Zwei-Klassen-Arbeitsschutzes der Verordnungstext dahin zu ändern, dass solange die Gefährdungsbeurteilung nicht durchgeführt wurde, die Beschäftigten mit Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen nicht tätig werden dürfen. 

Gemäß § 7 Abs. 6 ist über alle im Betrieb vorkommenden Gefahrstoffe ein Verzeichnis zu führen. Die Vorschrift bedarf auch der Ergänzung, denn das Gefahrstoffverzeichnis muss fachkundig erstellt und regelmäßig aktualisiert werden. Insbesondere müssen die Aufbewahrungsfristen des Verzeichnisses geregelt werden. 

Zu § 8 Allgemeine Grundsätze für die Verhütung von Gefährdungen

§ 8 Abs. 3 bedarf einer Klarstellung. Durch diese Regelung darf das grundsätzliche Minimierungs- und Substituierungsgebot für karzinogene und mutagene Gefahrstoffe nicht eingeschränkt werden. Für diese Stoffe gibt es kein Risiko, das in der Regel als gering anzusehen ist.

Ebenso darf es allein aufgrund der Menge keine Freischreibung geben. Voraussetzung ist, dass immer erst eine Gefährdungsbeurteilung, die alle Risiken erfasst, durchgeführt werden muss. Diese Gefährdungsbeurteilung ist ebenfalls zu Dokumentieren.

Nach § 8 Abs. 5 darf der Arbeitgeber nur Stoffe und Zubereitungen verwenden, von denen er alle Informationen für eine zuverlässige Gefährdungsbeurteilung hat. Für chemische Stoffe, die über keine Legaleinstufung nach der Richtlinie 67/548/EWG verfügen, und für die darüber hinaus keine oder nur unzureichende Stoffinformationen vorliegen, kann die tatsächliche Gefährdung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen nicht in angemessener Weise abgeschätzt werden. Um Tätigkeiten mit diesen Stoffe auch weiterhin zu ermöglichen, muss der Arbeitgeber die gefährlichen Eigenschaften als gegeben unterstellen, wenn dementsprechende Prüfdaten nicht vorhanden sind. Entsprechend den sich daraus ergebenden Vorgaben, müssen die notwendigen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Bei speziellen Tätigkeiten, die besondere Gefährdungssituationen aufweisen können, sind weitere gefährliche Eigenschaften der Stoffe als gegeben zu unterstellen. Diese Tätigkeiten können insbesondere in der Forschung und Entwicklung vorkommen.

Zu § 9 Besondere Schutzmaßnahmen
Nach den grundlegenden Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes ist die Gefährdung der Beschäftigten so gering wie möglich zu halten. Die Möglichkeit einen gefährlichen Stoff durch einen weniger gefährlichen Stoff zu ersetzen ist daher eine wichtige Maßnahme des Arbeitsschutzes. Die Stoff- und Verfahrenssubstitution wird daher begrüßt. Die Substitution kann jedoch nicht von der Gefährdungsbeurteilung getrennt werden. Der Verordnungstext bezieht die Verwendungsbedingen in die Beurteilung mit ein. Daher ist die Prüfung der Substitution ebenso wie die Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. Wird eine Substitution nicht vorgenommen, sind die Gründe dafür ebenfalls zu dokumentieren. 

Die Verordnung enthält jedoch keine Angaben dazu, wie das Minimierungs- und Substitutionsgebot durchgesetzt werden soll. Die bisherige Vorgabe, die Herstellung oder die Verwendung von krebserzeugenden Stoffen vor Beginn solcher Tätigkeiten bei der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen, ist ersatzlos gestrichen worden. Die Anzeigepflicht würde jedoch die Möglichkeit bieten Hochrisikobereiche zu erkennen, d.h. Belastungsschwerpunkte für krebserzeugende und erbgutverändernde Stoffe zu identifizieren, dort gezielt zu sanieren und präventiv tätig zu werden. 

Noch immer sind Beschäftigte in Hochrisikobereichen massiven Gesundheitsgefährdungen ausgesetzt, die sich häufig aufgrund von Latenzzeiten erst nach Jahren in Gesundheitsschäden manifestieren. Die aus den heute geltenden TRK-Werten resultierenden Risiken, an Krebs zu erkranken, sind zum Teil immens. Für etwa ein Drittel der mehr als 70 krebserzeugenden Stoffe mit TRK-Werten liegt das zugehörige Krebsrisiko zwischen dem Zehnfachen und dem Hundertfachen des Risikos, einen tödlichen Arbeitsunfall zu erleiden. 

Die Gefahrstoffverordnung muss daher, insbesondere für Hochrisikobereiche, wirksame Präventionskonzepte enthalten.

Zu § 12 Unterrichtung und Unterweisung

Der DGB begrüßt die Vorschrift zur Verpflichtung der Arbeitgebers, dass die Beschäftigten in den Methoden und Verfahren weitergebildet werden, die im Hinblick auf die Sicherheit bei der Verwendung von Gefahrstoffen angewendet werden müssen. Diese Vorschrift entspricht Mindestanforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten und erhöht damit die Sicherheit in den Betrieben. 

Zu § 22 Ausschuss für Gefahrstoffe

Die Gewerkschaften unterstützen die geplante  die Verkleinerung des Ausschusses. Jedoch halten  wir allerdings die Gesamtzahl der Mitglieder, die auf die Zahl 16 beschränkt ist, für viel zu gering. Auf das Fachwissen der Arbeitsmedizin und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit sollte bereits bei der Erstellung des Regelwerks zurückgegriffen werden. Diese sollten daher auch bei der Besetzung des Ausschusses berücksichtigt werden.

Wir halten es auch für notwendig, dass wie bisher die Verteilung der Anzahl der Mitglieder der jeweiligen Bänke in der Verordnung selbst genannt werden. 

Es kann nicht den momentanen Auswahlkriterien des Ministeriums vorbehalten bleiben, wie viele Sitze es den jeweiligen Interessengruppen zubilligt oder aus den benannten Mitgliedern und Stellvertretern auswählt. 

Die Verordnung regelt, dass die Mitarbeit im Ausschuss ehrenamtlich ist. Nach dem Vorbild des Ausschusses für Gefahrstoffe sind inzwischen weitere Ausschüsse gebildet worden, in denen technische Regeln für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit erarbeitet werden sollen; dies erfordert, auch von den Gewerkschaften, die auf die Mitarbeit von ehrenamtlich Tätigen angewiesen sind, einen hohen Personalaufwand.

Eine Entschädigung für den Zeitaufwand, für evtl. Verdienstausfall oder Reisekostenerstattung sieht die Verordnung nicht vor. Eine entsprechende Regelung, wie sie z. B. für die ehrenamtlich tätigen Richter vorhanden ist, muss hier dringend getroffen werden. Der Staat entlastet sich nämlich nicht nur von der Erstellung von Verwaltungsschriften. Mit dem technischen Regelwerk werden auch erhebliche Erleichterungen für den Vollzug bzw. für die Überwachung erwartet. Darüber hinaus kann der Staat davon ausgehen, dass Regelungen die im Einvernehmen mit den Sozialpartnern - unter Beratung von Wissenschaft und Aufsichtsbehörden - erarbeitet werden, in den Betrieben auf Akzeptanz stoßen.

Anhang

Besondere Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest

Für Abbruch- und Sanierungsarbeiten, bei denen Arbeitnehmer Asbeststaub ausgesetzt sein können, soll der bisher erforderliche Sachkundenachweis des tätigen Unternehmens entfallen und durch den schwächeren Fachkundenachweis ersetzt werden, für den weder die Teilnahme an einem Lehrgang noch eine erfolgreich abgeschlossene Prüfung Bedingung ist.

Die Grenzewerte für Asbestsanierungsarbeiten mit „geringer Exposition“ wird von 15.000 auf 100.000 Fasern/m³ angehoben. Die Änderungen sind nicht vorzunehmen, der Stand der noch geltenden Verordnung muss erhalten bleiben.

TEIL III: FEHLENDE VORSCHRIFTEN

Die Verordnung muss insoweit ergänzt werden

Stand der Technik
Nach dem Arbeitsschutzgesetz gehört es zu den allgemeinen Grundsätzen bei den Schutzmaßnahmen den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Diese Grundsätze müssen auch in der Gefahrstoffverordnung ausdrücklich genannt werden. Damit wird gewährleistet, dass alle Verordnungen nach dem Arbeitsschutzgesetz ein einheitliches Niveau haben. Insbesondere können so auch Missverständnisse ausgeräumt werden, denn im Vergleich mit der Betriebssicherheitsverordnung könnte der Eindruck entstehen, dass diese allgemeinen Grundsätze für die Gefahrstoffverordnung nicht gelten. Der Hinweis ist aber auch wichtig für die Arbeitgeber, die von § 7 Abs.1 Satz 5 Gebrauch machen wollen. 

Hautkontakt und sensibilisierende Gefahrstoffe

Die ausdrücklichen Hinweise auf das Vermeiden von Hautkontakt mit Gefahrstoffen und auf die Erfordernis von persönlicher Schutzausrüstung bei möglichem Kontakt mit sensibilisierenden Stoffen werden nicht mehr gegeben. Stattdessen wird lediglich erwähnt, dass im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung auch die Gefährdungen durch Hautbelastungen zu beurteilen sind. 

Hauterkrankungen stellen mit Abstand die höchste Zahl arbeitsbedingter Erkrankungen dar, die ihre Ursache in Stoffeinwirkungen haben. Neben dem Leid für die Betroffenen führen sie zu erheblichen Kosten für die Betriebe. Daher müssen gezielte Vorgaben zum Schutz gegen Hautbelastungen vorgesehen werden. Insbesondere sollte die in der noch geltenden Verordnung enthaltene Vorschrift, Schutzhandschuhe zu verwenden, wenn Hautkontakt mit sensibilisierenden Stoffen besteht, auf Arbeiten mit direktem Kontakt mit hautresorptiven, reizenden und ätzenden Stoffen ausgedehnt und in die neue Verordnung übernommen werden. 

Atemschutz oder Vollschutzanzüge 

Das Verbot, ständig Atemschutz oder Vollschutzanzüge zu tragen, ist entfallen.

Die EU-Richtlinie(n) gehen von der Einhaltung der Grenzwerte aus und sehen daher davon ab, dem PSA-Dauertrageverbot eine besondere Bedeutung zuzumessen. Doch gibt es nachweislich Arbeitsbereiche, in denen weder von einer dauerhaft sicheren, noch - so z.B. im Bereich der Polyester-Hand-Laminiertechnik - von einer Einhaltung des Grenzwertes gesprochen werden kann. Hier haben die Berufsgenossenschaften im Konsens mit dem AGS und allen in ihm vertretenen Interessengruppen besondere Schutzmaßnahmen entwickelt wie z.B. das Tragen von fremdbelüfteten Atemschutzgeräten, kombiniert mit weiteren besonderen Bestimmungen wie z.B. Pausenregelungen. Diese Fälle sind nach übereinstimmender Lesart Ausnahmeregelungen, die nicht generalisiert werden dürfen. Die Gefahrstoffverordnung darf auf keinen Fall ein Einfallstor zum Umgehen des Rangfolgegebotes werden. Dieser Schutzstandard ist, das zeigt die betriebliche Praxis, prinzipiell erreichbar. Der Text der Gefahrstoffverordnung muss diesen Standard widerspiegeln.

Messungen

Voraussetzung für die Anerkennung von Messungen, mit denen die Einhaltung von Arbeitsplatzgrenzwerten nachgewiesen werden soll, waren bisher eindeutige Qualitätsanforderungen an die entsprechende Messstelle – diese Anforderungen werden in der Verordnung künftig nicht mehr gestellt. Es ist aber erforderlich, dass Messungen in der nötigen Qualität vorgenommen werden. Daher ist es notwendig, dass nur derjenige Messungen durchführen darf, der über die notwendige Sachkunde verfügt; entsprechend ist die Qualität von Messverfahren sicherzustellen.

Aufbewahrungsfristen für Gefährdungsbeurteilung und Gefahrstoffverzeichnis 

Die Verordnung enthält Regelungen zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und des Gefahrstoffverzeichnisses, eine Regelung zur Aufbewahrung enthält sie jedoch nicht. Eine solche Regelung aber dringend notwendig. Beschäftigte die aufgrund der Gefahrstoffbelastung am Arbeitsplatz erkranken,  stehen häufig vor dem Problem, dass es keine Informationen mehr darüber gibt, welche Stoffe und Produkte an ihren früheren Arbeitsplätzen zum Einsatz gekommen sind. Um dieser Beweisnot in Zukunft besser begegnen zu können, müssen die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung erstellten Unterlagen so aufbewahrt werden, dass sie, falls erforderlich, für BK-Verfahren verfügbar sind. Das gleiche gilt für das Gefahrstoffverzeichnis, wenn dies nicht in der Gefährdungsbeurteilung enthalten ist. Für den Fall, dass Betriebe aufgelöst werden, muss sichergestellt werden, dass die gesammelten Dokumentationen von den Aufsichtsbehörden oder den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung archiviert werden. Auf eine solche Regelung kann nur dann verzichtet werden, wenn das Prinzip der Beweislastumkehr eingeführt werden würde, wenn also die Unfallversicherungsträger nachweisen müssten, dass die Betroffenen nicht wegen beruflicher Belastungen erkrankt sein können. Wenn der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Belastungsermittlung nicht nachgekommen ist oder wenn er die entsprechenden Unterlagen nicht aufbewahrt hat, dürfen betroffenen Arbeitnehmern generell keine Nachteile durch fehlende oder unsichere Belastungsdaten entstehen. Dies muss in der Verordnung eindeutig festgehalten werden.

Nach der EU-Krebsrichtlinie 90/394, Artikel 12.c. hat der Arbeitgeber eine aktualisierte Liste der Arbeitnehmer zu führen, die bei ihrer Tätigkeit einer Exposition von Karzinogenen ausgesetzt sein können. Diese Liste ist mindestens 40 Jahre aufzubewahren. 

Die genannten Unterlagen haben aber nicht nur einen möglichen Nutzen für den einzelnen Beschäftigten. Darüber hinaus können sie für betriebsepidemiologische Untersuchungen zur Verfügung stehen: Dann kann es möglich werden, bislang unerkannte Gefährdungen zu identifizieren und so in der Zukunft Beschäftigte davor zu schützen. 

Überprüfen der Wirksamkeit

Der Arbeitgeber hat gemäß Arbeitschutzgesetz die Gefährdungsbeurteilung und die Schutzmaßnahmen regelmäßig fachkundig zu überprüfen und zu beurteilen, ob sie geeignet und wirksam sind. Entsprechende Regelungen sind in die Verordnung aufzunehmen. Die Gefahrstoffverordnung muss Kriterien benennen, wann die Anforderungen als erfüllt und damit die Schutzmaßnahmen als geeignet und wirksam anzusehen sind, dies muss auch für dermale Belastungen gelten. Auf diese Weise kann eine Qualitätskontrolle der Arbeitsschutzmaßnahmen im Betrieb gewährleistet werden. Mängel müssen unverzüglich beseitig werden. 
Sicherheitsrelevante Tätigkeiten

Bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten, die im besonderen Maße die Aufmerksamkeit erfordern und die mit einer besonderen Gefährdung der Beschäftigten verbunden sind, muss der Arbeitgeber geeignete organisatorische oder technische Maßnahmen treffen, um die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit der Beschäftigten während der gesamten Tätigkeit möglichst uneingeschränkt zu erhalten.

Auch wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen von einem Beschäftigten alleine ausgeführt werden, hat der Arbeitgeber zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen und eine angemessene Aufsicht zu gewährleisten. Dies kann auch durch Einsatz technischer Mittel sichergestellt werden.

Betriebsanweisungen

Eine verpflichtende schriftliche Betriebsanweisung über Gefahren und Schutzmaßnahmen in der Sprache der Beschäftigten mit klaren inhaltlichen und qualitativen Vorgaben ist nicht mehr vorgesehen, stattdessen wird lediglich eine schriftliche „Unterweisung“ ohne jegliche Vorgaben erwähnt, die – abhängig vom Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung – vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden kann. 

Die schriftliche Betriebsanweisung über Gefahren und Schutzmaßnahmen in der Sprache der Beschäftigten ist in Großunternehmen seit langem Standard. Würde die Gefahrstoffverordnung hier die Bestimmungen lockern, führte dies unweigerlich zu einem Zwei-Klassen-Arbeitsschutz. Der Grund dafür ist, dass mittlere und vor allem kleinere Betriebe häufig nicht in der Lage sind, aus eigenen Kräften derartige Betriebsanweisungen zu erstellen. Doch zeigte in der Vergangenheit die betriebliche Praxis, dass es mit Hilfe der stoffliefernden Hersteller, der Innungen und Kammern, der Unfallversicherungsträger - hier ist vor allem an die beispielhafte Vorreiterrolle der Bau-BGen zu denken - und weiterer Institutionen gelingen kann, diesem Defizit wirksam abzuhelfen. Ein Rückgang hinter das Erreichte kann nicht hingenommen werden. Gerade im klein- und mittelbetrieblichen Bereich haben wir es immer noch mit vielen handwerklichen Tätigkeiten zu tun. Gerade hier sind schriftliche Betriebsanweisungen zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten unverzichtbar. 

Damit ist nicht nur die Grundlage für die mündlichen Unterweisungen entfallen, sondern überdies sind die bisherigen eindeutigen Vorgaben für deren Organisation und Häufigkeit gestrichen worden. 

Besondere Hygienevorschriften

Besondere Hygienevorschriften, die in Analogie zu Tätigkeiten mit krebserzeugenden und erbgutverändernden Stoffen auch für Tätigkeiten mit sehr giftigen, giftigen und fortpflanzungsgefährdenden Stoffen galten, sind für diese gestrichen worden. Zudem ist die Verpflichtung entfallen, sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen unter Verschluss aufzubewahren. Der DGB spricht sich ausdrücklich gegen eine Reduzierung des gegenwärtigen Schutzniveaus aus, denn der Gesundheitsschutz der Beschäftigten, die mit Stoffen mit dem höchsten Gefährdungspotential tätig werden, darf nicht durch vernachlässigen von Hygienevorschriften gefährdet werden. 

Hersteller müssen Informationslücken offen legen und geeignete Schutzmaßnahmen angeben 

Mit der seit einem Jahr bestehenden Pflicht, im Sicherheitsdatenblatt offen zu legen, zu welchen Stoffeigenschaften Informationen fehlen, ist ein wichtiger erster Schritt getan. Diese Verpflichtung muss durch die Gefahrstoffverordnung gestärkt werden. Bloße Hinweise auf fehlendes Wissen reichen nicht aus, es muss auch auf geeignete Schutzmaßnahmen hingewiesen werden. Es sollte auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass Verwenderbetriebe und betriebliche Interessenvertretungen die Aufsichtsbehörden verpflichten können, gegen solche Defizite vorzugehen. 

Handlungshilfen für Klein und Mittelbetriebe

Die Verordnung sollte Reglungen enthalten, die Klein- und Mittelbetrieben in die Lage versetzen ohne Einschaltung externer Fachleute Schutzkonzepte umzusetzen und damit eine Verbesserung des Arbeitschutzes in den Betrieben herbeizuführen.

· Mit einem differenzierten Schutzstufenkonzept, das auf die Einstufung und Kennzeichnung der Gefahrstoffe aufbaut, könnten dem Arbeitgeber konkrete Maßnahmenpakete an die Hand gegeben werden.
· Anhand eines einfachen Kriterienrasters sollte ermöglicht werden, die Wirksamkeit von getroffenen Schutzmaßnahmen sowohl in Bezug auf Atemwegs- als auch auf Hautbelastungen zu kontrollieren. Für Stoffe ohne Luftgrenzwert, die die Mehrheit der an den Arbeitsplätzen vorhandenen Stoffe ausmachen, müssen Wirksamkeitskriterien vorsehen werden. 
· Für ausgewählte Tätigkeiten und Arbeitsverfahren sollten vom AGS (Ausschuss für Gefahrstoffe) Vorgaben entwickelt werden, die dem Arbeitgeber eine wesentlich vereinfachte Ableitung der erforderlichen Schutzmaßnahmen ermöglichen.
· Dem Arbeitgeber sollte zugesagt werden, sich auf stoffbezogene Informationen verlassen zu dürfen, die der Lieferant auf dem Etikett oder im Sicherheitsdatenblatt übermittelt. Damit hätte er eine feste Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung. 
· Die Übernahme einer vom Lieferanten des Gefahrstoffs übermittelte Gefährdungsbeurteilung sollte möglich sein, wenn die dort getroffenen Voraussetzungen mit den betrieblichen Gegebenheiten übereinstimmen. 
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